Werte Kolleginnen und Kollegen,

beiliegend erlaube ich mir, Ihnen einen Brief an die Frau Bundesminister Gehrer zur Kenntnis zu bringen.

Derzeit besteht, im Gegensatz zu unserer Betriebsvereinbarung aus dem Jahr 2002, keine Möglichkeit der Auszahlung der ersten Nachtdienste.

Dies wird nunmehr seitens der Betriebsräte der drei Medizinuniversitäten, der Gewerkschaft und der Ärztekammer eingefordert.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Szekeres

Vorsitzender des Betriebsrates für das wissenschaftliche Personal

Die Vorsitzenden der Betriebsräte für das wissenschaftliche Personal an den

Medizinischen Universitäten Wien, Innsbruck und Graz

Der Vorsitzende der Sektion Hochschullehrer in der

Gewerkschaft Öffentlicher Dienst

Der Obmann der Bundeskurie angestellte Ärzte der

Österreichischen Ärztekammer

Offener Brief an

Frau BM Elisabeth Gehrer

Bundesministerium für Bildung Wissenschaft und Kultur

Elisabeth.gehrer@bmbwk.gv.at

Wien, am 19.8.2005

Sehr geehrte Frau Bundesminister,

In verschiedenen Presseaussendungen und Medieninterviews, zuletzt im Kurier vom

12.8.2005 stellen Sie die Behauptung auf, den Universitäten würde erst ab 2007 Geld fehlen.

Diese Information ist zumindest für die aus der Vereinbarung für die Medizinischen

Universitäten (damals Fakultäten), welche zwischen den Personalvertretungen, der

Ärztekammer und Ihrem Ministerium im Jahr 2002 geschlossen wurde, resultierenden

Verpflichtungen, nicht richtig. Diese Vereinbarung ist unter der Voraussetzung der Option der

Auszahlung aller Journaldienste geschlossen worden. Damals hat der Vereinbarung auch der

Finanzminister zugestimmt, allerdings fehlen bis zum heutigen Tage die für die Umsetzung

nötigen Mittel. Diese belaufen sich auf ca. 6 Mio. Euro pro Jahr (seit 2002 bis dato in Summe

ca. 21 Mio. Euro) für alle drei Standorte. Die Umsetzung der Vereinbarung wurde wiederholt,

zuletzt seitens der Österreichischen Ärztekammer, eingefordert. Die Folge der

Nichteinhaltung dieser Vereinbarung ist, dass einige Ärztinnen und Ärzte der

Universitätskliniken aufgrund von Personalmangel Freizeitsausgleichstage, die derzeit anstatt

eines Honorars für die ersten 160 Journaldienststunden gegeben werden, nicht konsumieren

können. Diese Kolleginnen und Kollegen müssen daher Journaldienste „gratis“ leisten. Wir

sind überzeugt, dass dies auch nicht in Ihrem Sinn sein kann und fordern daher die

Umsetzung der Vereinbarung aus dem Jahr 2002. Nur dadurch kann gewährleistet werden,

dass wichtige und notwendige Leistungen hochqualifizierter Fachleute auch honoriert werden.

Nachdem wir davon ausgehen, dass Mitglieder der Österreichischen Bundesregierung zu den

von Ihnen unterschriebenen Vereinbarungen stehen, ersuchen wir Sie um umgehende

Umsetzung der oben erwähnten Vereinbarung. Wir fordern auch eine entsprechende

rückwirkende Honorierung, um entstandene Verluste auszugleichen.

Wir verbleiben mit der Bitte um Kenntnisnahme

Hochachtungsvoll

Ao. Univ. Prof. Dr. Thomas Szekeres, Medizinische Universität Wien

Ao. Univ. Prof. Dr. Martin Tiefenthaler, Medizinische Universität Innsbruck

Ao. Univ. Prof. Dr. Gerhard Schuhmann, Medizinische Universität Graz

Die Vorsitzenden der Betriebsräte für das wissenschaftliche Personal der Medizinischen

Universitäten Österreichs

Ass. Prof. Dr. Richard Kdolsky

Vorsitzender der Sektion Hochschullehrer in der GÖD

Dr. Harald Mayer

Obmann der Bundeskurie angestellte Ärzte der Österreichischen Ärztekammer
